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des Abtes Sigismar von Murbäch die Rechte an den Freien in 
Emmen. Durch diese Urkunde wird die Frage aufgeworfen, wann 
Murbach Rechte über Luzern erlangt hat. Durrer verficht die These, 
daß erst kurz vor 840 Abt Sigismar die Unterstellung Luzerns unter 
Murbach erreicht habe. 1) Dafür scheint die Wiederherstellung des 
Klosters unter Wichard und Abt Recho zu sprechen; anderseits 
erheben sich auch eine Reihe von Gründen gegen eine solche An­
nahme. Luzern selbst verficht nie die These seiner ursprünglichen 
Selbständigkeit gegenüber Murbach, kann diese also auch nicht 
lange besessen haben. Vor allem aber weist die Lage des Murbach­
Luzerner Besitzes zueinander und dessen Alter auf eine sehr frühe 
enge Verbindung beider Institute hin. Früher Murbacher Besitz 
geht bis nach dem Hauenstein hin und findet dort Anschluß an 
Luzerner Güter, die wie Etappenstationen aufgereiht sind. Im Jahre 
794 ist Murbacher Besitz bereits in Muttenz nachweisbar2), in die 
gleiche Zeit gehören die Murbacher Höfe in Pratteln, Augst und 
Möhlin; 835 begegnet als altes Murbacher Gut Onoldswil, das 
heutige Oberdorf bei Waldenburg, mit reichem Zubehör. 3) Die Aus­
richtung Murbachs entlang der Straße vom Elsaß nach dem Hauen­
stein ist mithin lange vor 840 feststellbar. Ein Anlaß zur Unterord­
nung Luzerns unter Murbach ist im 9. Jahrhundert nicht gegeben, 
dagegen ist die Abhängigkeit Luzerns von Murbach im Verlauf der 
Auseinandersetzung der Karolinger mit dem schwäbischen Herzog­
tum um die Mitte des 8. Jahrhunderts weit eher wahrscheinlich. 
Wie wir anderwärts von der wichtigen Verwaltungsfunktion der 
Klöster im Rahmen der Karolingerpolitik wissen 4), so ist auch 
für Murbach ein Erfassen des Bereiches von Luzern durchaus be­
gründet. Die Wiederherstellung Luzerns unter Wichard schließt die 
Rechte Murbachs in Luzern durchaus nicht aus; Murbach selbst
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